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Hausordnung
der

Kleinkinderbewahranſtalt

Karlsruhe .

§. 1.

In dem Mutterhauſe der Kleinkinderbewahranſtalt Karlsruhe
ſoll der Geiſt chriſtlicher Frömmigkeit walten , der ſich in guter
Sitte und Ordnung , in Demuth und Gewiſſenhaftigkeit , in Liebe

und Friedfertigkeit bewährt .

K 2

Die Leitung des geſammten Haushaltes und der Kinderpflege ,
die Aufſicht über die Anſtaltsſchweſtern , die Zöglinge und die Kinder
iſt der Hausmutter übertragen . Ihren Anordnungen gebührt von
allen Gliedern des Hauſes williger Gehorſam . Sie waltet ihres
Amtes mit Ernſt und Freundlichkeit und mütterlicher Liebe . Wo
ihr Wort liebevoller Ermahnung nicht ausreicht , wendet ſie ſich an
die Vorſtandsmitglieder , welche zur Unterſtützung in Aufrechterl

tung der Hausordnung beſtimmt ſind . Ernſtere Vergehungen ſind
vor den Geſammtvorſtand zu bringen und von ihm zu beurtheilen .

§. 3.

Bei Verhinderung der Hausmutter geht das Aufſichtsrecht auf
die älteſte Anſtaltsſchweſter über . Im übrigen haben die Anſtalts

ſchweſtern und Zöglinge einander mit ſchweſterlicher Liebe und Ver —

träglichkeit zu begegnen und ſich gegenſeitig bereitwillige Hilfe und

Unterſtützung zu leiſten . Etwaige Wünſche , Klagen und Beſchwerden



derſelben ſind bei der Hausmutter oder bei den §. 2 erwähnten
Vorſtandsmitgliedern anzubringen .

§. 4.

Die Anſtaltsſchweſtern oder Lehrerinnen haben ihre Zeit vor —

zugsweiſe der Beaufſichtigung und Behandlung der Kinder in ihren
einzelnen Klaſſen zu widmen . Sie nehmen aber auch nach Anweiſung
der Hausmutter an den häuslichen Geſchäften Theil . Ihre freie Zeit
können ſie für ſich verwenden . Die zöglinge beſuchen ihren Unter —

richt , machen ihre Aufgaben , betheiligen ſich unter Anleitung der

Mutter und der Schweſtern an der Kinderpflege und beſorgen die

niederen Haus - und Küchenarbeiten , als Fegen , Spülen , Holz — und

Waſſertragen u. dergl . Es wird ihnen ein Tag in der Woche

beſtimmt , an welchem ſie für ſich arbeiten dürfen —

§. 5.

Das Ausgehen und die Annahme von Beſuchen unterliegt der

Genehmigung der Hausmutter .

§. 6.

Geſchenke an die Lehrerinnen von den Eltern der Kinder oder

Freunden der Anſtalt fließen in den Schweſternfond oder werden

zur Weihnachtsbeſcherung gelegt .

§. 7.

Für ſtreuge Ordnung in den Schlafzimmern und Betten , ſowie

für das Ausbeſſern der Kleider , die Reinigung derſelben und der

Schuhe haben die einzelnen Schweſtern und Zöglinge ſelbſt zu ſorgen —
Die Kleidung aller Hausbewohner muß einfach und reinlich ſein
und ſoll in Schnitt und Stoff eine gewiſſe Uebereinſtimmung tragen .

F. 8.

Die Tagesordnung am Werktag iſt folgende :
1. Aufſtehen im Sommer um 5, im Winter um 6 Uhr . Ordnen

der Betten und Zimmer , Reinigen der Kleider und Schuhe ,
Fegen in Haus und Hof

22. Um 6 beziehungsweiſe 7 Uhr gemeinſame Andacht und

Frühſtück .
3. Von 7 beziehungsweiſe 8 bis 11½ Uhr Schule . Die Leh —

rerinnen empfangen die Kinder in den Lehrſälen . Die Zög —
linge verrichten häusliche Geſchäfte , erhalten Unterricht ,
lernen , oder betheiligen ſich an der Schulthätigkeit nach An —

weiſung der Hausmutter .
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4. Von 11½ bis 12 Uhr Eſſen der Kinder , welche in der

Anſtalt verköſtigt werden . Die Austheilung geſchieht durch

Lehrerinnen und Zöglinge , eine der Erſteren ſpricht das

Tiſchgebet .
5. Von 12 bis 1½ Uhr Mittageſſen und Freizeit , während

welcher den Zöglingen und jüngeren Schweſtern das Ordnen

von Tiſch und Küche und die Beaufſichtigung der noch an —

weſenden Kinder obliegt .
6. Von 1½ bis 6 beziehungsweiſe 4 Uhr Schulzeit wie Nr . 3

Nach derſelben begleiten einige der Schweſtern die Kinder

ein Stück Wegs nach Hauſe , dann werden die Lehrzimmer
und ſonſtigen benützten Räume wieder in Ordnung gebracht ,
die übrige Zeit des Abends iſt der häuslichen Arbeit , wo —

möglich im gemeinſamen Wohnzimmer , gewidmet .
Von 7 bis 8 Uhr Abendeſſen . Um 10 Uhr Schlafengehen
nach einer gemeinſchaftlichen Abendandacht .

2

Am Samſtag ſchließt die Schule um 11½ Uhr . Der Nach —

mittag dient zu häuslichen Arbeiten und zum Beſuch bei Kindern

und Eltern , namentlich da , wo Krankheit und Schulverſäumniſſe
vorkamen .

§.
SS

§. 10 .

Der Sonntag iſt Ruhetag . Die Hausgenoſſen beſuchen Vor —

mittags den Gottesdienſt und können den Nachmittag zu Ausgängen
mit Genehmigung der Hausmutter oder zur ſtillen Feier daheim

benützen





Bedingungen der Aufnahme .

Frauensperſonen , die ſich als Kinderlehrinnen ausbilden

„ ſollen das 18 . Lebens Iohr zurückgelegt haben . Vor

Aufnahme haben ſie vorzulegen :

a. ein Zeugniß der Ort rde ( des Pfarrers , des

des Vorſitzenden des Ortsſchul —

hrer

3. 832*Bürgermeiſters oder

iber den erfolgreichen Beſuch an der Volks
fähigung, ſowie über ihren

utac tes prakt. Arztes über ihre Geſund

heitsverhältni

2) Die Lehrzeit eines Zöglings dauert zwei Jahre ; iſt ſein

Heimathsort nicht allzuweit von Karlsruhe entfernt , ſo wird

vor der übne eine perſönliche Vorſtellung der Bewer —

berin bei einem Mitglied des Verwaltu ae und bei

ter , Frau Seufert hier , gewünſcht . Die

jültige Aufnahme erfolgt jeweils erſt nach einer vier

chentlichen , in der Anſtalt zugebrachten Erbe Der

3 hat in die Anſtalt ein ausgerüſtetes Bett , ohne
Bettſtätte , mitzubringen .
Als Lehrgeld werden 100 Mark berechnet ; daſſelbe iſt

in Quartalsraten zum Voraus zahlbar .
) Der

3
in der Anſtalt den nöthigen Unterricht

zum Zwecke ſeiner Berufsausbildung , ferner und

Wohnung , ſowie Pflege in vorübergehenden Kran

fällen .

5) Der Verwaltungsrath wird bemüht ſein , dem Zögling nach

erlangter Aus bildung eine paſſende Stelle als Kinder

lehrerin zu verſchaffen ; es hat bisher noch niemals an
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Gelegenheit zur Anſtellung einer Lehrerin gefehlt . Der

Verwaltungsrath kann jedoch eine rechtliche Verpflichtung ,
für die entſprerchende Verwendung einer Kinderlehrerin zu
ſorgen , nicht übernehmen
Der jährliche Gehalt einer Kinderlehrerin , deren Anſtellung
durch den Verwaltungsrath vermittelt wird , beträgt neben

freier Wohnung und Feuerung mindeſtens 260 Y tark ,

—3 ſich aber allmählig nach Leiſtung und Dienſtalter .
Der Verwaltungsrath hat ſich die — geſtellt , die

Errichtung neuer Kinderbewahranſtalten im Lande zu be

fördern . Er bietet deßhalb den — und gemein
nützigen Vereinen , beſonders Frauenvereinen , ſeine Dienſte

zur Ausbildung von Kinderlehrerinnen an .

Es wird ſich empfehlen , daß Zöglinge , welche das Lehr —
geld aus eigenen Mitteln nicht beſtreiten können , an dem

Orte ihrer vorausſichtlichen Niederlaſſung bei den Orts —

vorgeſetzten oder bei den Vorſtänden der gemeinnützigen
Vereine um eine vollſtändige oder theilweiſe Bezahlung des

Aufwands zu ihrer Ausbildung einkommen .

Der Verwaltungsrath iſt bereit , mit Vertretern von

Gemeinden oder Vereinen derartige Lehrverträge abzu —
ſchließen und auch während der Lehrzeit jede etwa erfor —
derliche Auskunft zu ertheilen .

Dieſe Bedingungen bilden eine Ergänzung der Vereins —

ſatzungen und der Hausordnung , deren einzelne Beſtim —

mungen in Kraft bleiben .

Einer beſonderen Vertragsberedung bleibt vorbehalten ,
beſonders

bezüglich des Alters des Zöglings und

bezügl ich der Dauer der Lehrzeit und der Größe des

Lehrgeldes
eintreten zu laſſen .
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